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Thema: Rechtsichere Organisation der Elektrotechnik
Titel: Arbeiten im Bereich Elektrotechnik

 

 

Die HLB Hessische Landesbahn GmbH und Ihre Unternehmen mit jeweiligem Hauptsitz in der  
Erlenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main, Hessen 

• HLB Basis AG 

• HLB Hessenbus GmbH 

• HLB Hessenbahn GmbH 

• HLB Maintenance GmbH, 
nachfolgend HLB genannt, sind darauf bedacht nur ausführende Unternehmen im Bereich der Elekt-
rotechnik einzusetzen, welche die rechtsichere Organisationstruktur der DIN VDE 1000-10 sowie ins-
besondere die Vorschriften der DGUV Vorschrift 1 und Vorschrift 3 umsetzen und einhalten. Bei allen 
Planungen, Arbeiten und Prüfungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik insbeson-
dere in Form der VDE-Bestimmungen und im Brandschutz die VdS-Bestimmungen in der jeweils gül-
tigen Form einzuhalten. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir um Nachweise der Befähigung unserer Auftragnehmer. Bitte 
lassen Sie uns daher rechtzeitig vor Beginn der Auftragsausführung jeweils die aktuelle Bestätigung 
zukommen. Mit der Unterschrift sichern Sie dies zu und stimmen stichprobeartigen Abfragen der Ein-
haltung zu. Dazu sind die Nachweise als PDF-Dokumente zu übermitteln. 
 

• Bestellungsurkunde Ihres Betriebes zur EFK  

• Bestellungsurkunde für zur Prüfung befähigte Person nach TRBS1203 
 
Gleiches gilt gegebenenfalls für von Ihnen beauftragte Mitarbeiter von Subunternehmern, die im Be-
reich der Elektrotechnik tätig werden. Für die Ausführung des Auftrags darf für Tätigkeiten im Bereich 
der Elektrotechnik nur qualifiziertes fachkompetentes Personal eingesetzt werden, dass die Befähi-
gung für die ihr übertragenen Aufgaben aufweist. Die Personen haben nach der DGUV1 jährliche 
Fachkundeschulungen im Bereich Ihrer Tätigkeitsfelder als EFK, EFKffT, EFKbT oder EuP zu besu-
chen. 
 
Diese Dokumentation dient der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz Ihrer und unserer Mitarbeiter. 
 
Verantwortliche Elektrofachkraft: 

Vorname Nachname Fachausbildun bzw. 
Ausbildungsgrad 

(Sub-)Unternehmen 

    

    

    

    

 
Mitarbeiter mit Spezialkenntnissen: 

• Arbeiten unter Spannung (DGUV Regel 103-011) 

• Schaltbefähigung/Schaltberechtigung (DIN VDE 0105-100) 

• Befähigte Person zum prüfen elektrischer Arbeitsmittel (TRBS 1203) 

• Befähigte Person für Explosionsschutz (TRBS 1203 und BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3) 
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Wenn Sie Mitarbeiter mit nachweislichen Spezialkenntnissen in der Elektrotechnik besitzen, so sind 
diese in der nachfolgenden Tabelle anzugeben. EFK’en sind nicht gesondert aufzuführen. 

Vorname Nachname Spezialkenntnis (Sub-)Unternehmen 

    

    

    

    

    

    

 

Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)  

Grundsätzlich wird bei der Ausübung eines Handwerks und eines handwerksähnlichen Gewerbes, 

somit auch im Anwendungsbereich der Handwerksordnung (HwO), unterschieden zwischen zulas-

sungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerken. In der Anlage A der HwO wird das Verzeichnis 

der Gewerbe geführt, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden. Dort ist das Hand-

werk der Elektrotechniker unter der laufenden Nummer 25 und das der Elektromaschinenbauer un-

ter der laufenden Nummer 26 gelistet. Bitte weisen die Eintragung in die Handwerksrolle nach. 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen die Einhaltung der vorgenannten Punkte zur Qualifikation und der 

ordentlichen Eintragung in die Handwerksrolle. Die Dokumente werden beigefügt. 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift / Stempel Auftragnehmer bzw. (Gesamt-)VEFK 

 

Rechtlicher Hintergrund: 
Folgende Rechtstexte fordern von uns zur Erfüllung unserer Unternehmerpflichten die Überprüfung der ausrei-
chenden Qualifikation und Befähigung von Mitarbeitern für die auszuführenden Tätigkeiten: 

• § 7 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

• § 3 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

• § 7 DGUV Vorschrift 1 

• VDE 0105-100 und 
Speziell für Prüfungen von Arbeitsmitteln sind u.a. zusätzlich einzuhalten: 

• § 2 Abs. 7 BetrSichV 

• § 10 Abs. 1 BetrSichV und 

• die konkretisierende Technische Regel Betriebssicherheit (TRBS) 1203 
 
Die als befähigte Person eingesetzten Prüfer sind unter Bezugnahme auf die BetrSichV bei ihrer Prüftätigkeit 
weisungsfrei zu stellen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie nur für den Auftrag fachkompetentes Personal mit aktueller Aus- 
und Weiterbildung sowie Unterweisung zum Einsatz bringen. 
 
Datenschutz: 
Hiermit versichern wir Ihnen, dass die von Ihnen übermittelten mitarbeiterbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen dieser Qualifikationsprüfung zur rechtssicheren Dokumentation verwendet werden.  
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